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2030

Dritte Verordnung zur Änderung
der Zuständigkeitsverordnung MAGS

Vom 11. November 2024

Auf Grund des

–  § 2 Absatz 3 und § 104 Satz 2 des Landesbeamtenge-
setzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), 
das zuletzt durch Gesetz vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. 
S. 447) geändert worden ist,

–  §  54 Absatz  3 Satz  2 des Beamtenstatusgesetzes vom 
17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 389) geändert worden ist,

–  § 18 Absatz 2 Satz 2, § 30 Absatz 1 Satz 5 und § 79 Ab-
satz  1 des Landesbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch 
Artikel  2 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GV. 
NRW. S. 1276) geändert worden ist,

–  § 3 Absatz 1 der Verordnung über die Ernennung, Ent-
lassung und Zurruhesetzung der Beamtinnen und 
Beamten und Richterinnen und Richter des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 25. Februar 2014 (GV. NRW. 
S. 199), die durch Verordnung vom 9. September 2014 
(GV. NRW. S. 500) geändert worden ist,

–  §  17 Absatz 5 Satz 2, §  32 Absatz 2 Satz 2, §  76 Ab-
satz  5 und §  81 Satz  2 des Landesdisziplinargesetzes 
vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 624), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. November 2018 
(GV. NRW. S. 592) geändert worden ist,

verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales:

Artikel 1

In § 7 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung MAGS vom 
2. Mai 2019 (GV. NRW. S. 226), die zuletzt durch Verord-
nung vom 23. Mai 2023 (GV. NRW. S. 390) geändert 
 worden ist, wird die Angabe „2024“ durch die Angabe 
„2029“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

Düsseldorf, den 11. November 2024

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2024 S. 910

216

Verordnung zu den Grundsätzen über die 
 Qualifi kation und den Personalschlüssel 

(Personalverordnung – PersVO)

Vom 27. November 2024

Auf Grund des §  54 Absatz  2 Satz  1 Nummer  8 und 
Satz  3 des Kinderbildungsgesetzes vom 3. Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 894, ber. 2020 S. 77), das durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 509) 
geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Kin-
der, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integra-
tion mit Zustimmung des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Digitalisierung:

Teil 1
Personal in Kindertageseinrichtungen

§ 1
Zweck und Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung präzisiert die Vorschriften des Kin-
derbildungsgesetzes vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. 
S. 894, ber. 2020 S. 77), das durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S.  509) geändert worden 
ist, zum pädagogischen Personal sowie zur Personalbe-
messung im Rahmen des Mindestpersonals. 

(2) Der konkrete Personaleinsatz und die Personalent-
wicklung erfolgen durch die Träger der Kindertagesein-
richtungen, denen in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber 
eine besondere Verantwortung obliegt.

(3) Wird ein Zuschuss für die Flexibilisierung der Kin-
dertagesbetreuung gewährt, fi ndet für den Personalein-
satz § 48 des Kinderbildungsgesetzes Anwendung. 

(4) Die Regelungen zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen in Einrichtungen (§§  45 bis 48a des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch) bleiben unberührt.

§ 2
Allgemeine Vorschriften zum Personal

(1) Grundlage der Personalbemessung ist gemäß den 
Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes die Anlage zu 
§ 33 des Kinderbildungsgesetzes.

(2) Ist aufgrund der Struktur der Einrichtung eine kind-
bezogene Berechnung erforderlich, ergibt sich die Perso-
nalbemessung pro Kind aus den je Gruppe vorgesehenen 
Mindestpersonalstunden geteilt durch die Anzahl der 
Kinder der jeweiligen Gruppenform.

(3) Bei hoher Belegung der Einrichtung kann die ent-
sprechende Anwendung der Überbelegungsmöglichkei-
ten des § 28 Absatz 2 Satz 2 des Kinderbildungsgesetzes 
vorübergehend zu einer entsprechend geringfügigen Ab-
senkung der Orientierungswerte führen. 

(4) Die Bildung von Personalpools insbesondere für Ver-
tretungen und besondere pädagogische Angebote auch 
trägerübergreifend innerhalb eines Jugendamtes ist zu-
lässig.

(5) Der Träger soll sicherstellen, dass alle pädagogi-
schen Kräfte in Kindertageseinrichtungen bei Tätig-
keitsantritt mindestens über Deutschkenntnisse auf 
dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens (https://www.goethe.de/z/50/commeuro/
deindex.htm) verfügen. Spätestens 24 Monate nach Tä-
tigkeitsantritt sollen bei allen pädagogischen Kräften 
Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens vorhanden sein. Bereits 
vor Inkrafttreten dieser Verordnung in Kindertagesein-
richtungen eingesetzte pädagogische Kräfte sind von 
dieser Regelung nicht betroffen.

(6) Soll eine Person aufgrund einer im Ausland erworbe-
nen Berufsqualifi kation als pädagogische Kraft im Sinne 
dieser Verordnung eingesetzt werden, muss sie gegenüber 
dem Träger nachweisen, dass der ausländische Abschluss 
einem fachlich entsprechenden deutschen Abschluss 
gleichwertig ist. Die Gleichwertigkeit ausländischer 
Hochschulabschlüsse kann über eine Einstufung der 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen der Kul-
tusministerkonferenz als entsprechend beziehungsweise 
gleichwertig nachgewiesen werden; als Einstufung in 
diesem Sinne gilt auch ein Eintrag in der Datenbank 
„anabin“, wenn

1.  die Hochschule in anabin mit „H+“ bewertet ist,

2.  die in anabin angegebene Studiendauer eingehalten 
wurde und 

3.  der Abschluss in anabin mit der Äquivalenzklasse 
„entspricht“ oder „gleichwertig“ bewertet ist. 

Sofern Personen für einen in §  4 Absatz  1 genannten 
oder anderen reglementierten Beruf ein formales berufl i-
ches Anerkennungsverfahren nach dem Berufsqualifi ka-
tionsfeststellungsgesetz NRW vom 28. Mai 2013 (GV. 
NRW. S. 272) in der jeweils geltenden Fassung durchlau-
fen, bleiben die Vorschriften des Berufsqualifi kations-
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feststellungsgesetzes NRW und der hierzu ergangenen 
Rechtsverordnungen in der jeweils geltenden Fassung 
maßgeblich. § 4 Absatz 4 bleibt unberührt.

§ 3
Qualifi zierung und Fortbildung

(1) Ergänzungskräften ist seitens der Träger grundsätz-
lich die Möglichkeit zu geben, eine Ausbildung zur sozi-
alpädagogischen Fachkraft zu absolvieren. Für alle Be-
schäftigten von Kindertageseinrichtungen ist durch Qua-
lifi zierung und Weiterbildung ein erweiterter Einsatz zu 
ermöglichen, um die Durchlässigkeit des Systems zu för-
dern.

(2) Soweit nach dieser Verordnung eine Qualifi zierung 
im Umfang von 160 Zeitstunden vorgeschrieben ist 
(160h-Qualifi zierung), muss diese den inhaltlichen An-
forderungen der Anlage zu dieser Verordnung entspre-
chen. Die oberste Landesjugendbehörde kann Anbieter 
von 160h-Qualifi zierungen, deren Curricula den Anfor-
derungen der Anlage entsprechen, auf Antrag des jewei-
ligen Anbieters unter Angabe des konkreten Qualifi zie-
rungsprogramms in eine öffentlich einsehbare Liste auf-
nehmen. Hat eine Person eine nach Satz  2 gelistete 
160h-Qualifi zierung absolviert, wird angenommen, dass 
diese die Voraussetzungen der Anlage erfüllt. Falls ein 
Träger beabsichtigt, bei ihm angestelltes Personal eine 
nicht nach Satz 2 gelistete 160h-Qualifi zierung absolvie-
ren zu lassen, wird dem Träger empfohlen, dies vorab mit 
dem zuständigen Landesjugendamt abzustimmen, um 
eine Einhaltung der Anforderungen der Anlage zu ge-
währleisten.

(3) Soweit nach dieser Verordnung Fortbildungen im 
Umfang von insgesamt 160 Zeitstunden vorgeschrieben 
sind (160h-Fortbildung), müssen diese insbesondere die 
Anforderungen an die Pädagogik der Kindheit und Ent-
wicklungspsychologie berücksichtigen.

(4) Personen, für deren Einsatz nach einer Vorschrift die-
ser Verordnung eine 160h-Qualifi zierung oder eine 160h-
Fortbildung Voraussetzung ist, können, soweit nicht in 
einzelnen Vorschriften etwas anderes bestimmt ist, be-
reits vor Abschluss der Qualifi zierung beziehungsweise 
Fortbildung auf den entsprechenden Personalwert ange-
rechnet werden unter der Bedingung, dass die Qualifi zie-
rung beziehungsweise Fortbildung spätestens sechs Mo-
nate nach Tätigkeitsantritt begonnen und spätestens 24 
Monate nach Tätigkeitsantritt abgeschlossen wird. Auf 
Antrag des Trägers kann das Landesjugendamt im Ein-
zelfall die Frist nach Satz  1 einmalig um sechs Monate 
verlängern.

§ 4
Sozialpädagogische Fachkräfte

(1) Sozialpädagogische Fachkräfte sind

1.  staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher,

2.  staatlich anerkannte Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen,

3.  staatlich anerkannte Heilerziehungspfl egerinnen und 
Heilerziehungspfl eger,

4.  staatlich anerkannte Kindheitspädagoginnen und 
Kindheitspädagogen,

5.  staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeiter sowie

6.  staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen.

(2) Sozialpädagogische Fachkräfte sind unabhängig von 
einer etwaigen staatlichen Anerkennung im Sinne von 
Absatz 1 auch Absolventinnen und Absolventen von Di-
plom-, Bachelor- und Master-Studiengängen der Fach-
richtungen

1.  Erziehungswissenschaften,

2.  Heilpädagogik,

3.  Rehabilitationspädagogik,

4.  Sonderpädagogik,

5.  Soziale Arbeit,

6.  Kindheitspädagogik und

7.  Sozialpädagogik.

(3) Sozialpädagogische Fachkräfte sind ebenso Personen, 
die die erste Staatsprüfung beziehungsweise einen Mas-
terabschluss für das Lehramt an deutschen Grundschu-
len erfolgreich absolviert haben. Weitere Voraussetzung 
ist eine 160h-Qualifi zierung gemäß § 3 Absatz 2.

(4) Ebenfalls sind sozialpädagogische Fachkräfte Perso-
nen, denen gemäß § 13b des Berufsqualifi kationsfeststel-
lungsgesetzes NRW ein partieller Zugang zur Berufstätig-
keit als Erzieherin oder Erzieher in Kindertageseinrich-
tungen gewährt wurde. Voraussetzung hierfür ist, dass im 
Rahmen des berufl ichen Anerkennungsverfahrens nach 
dem Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetz NRW für die 
Berufe staatlich anerkannte Erzieherin oder staatlich an-
erkannter Erzieher durch die jeweils zuständige Bezirks-
regierung festgestellt worden ist, dass die Qualifi kation 
und Erfahrung der Person der Tätigkeit für den Arbeits-
bereich der Kindertageseinrichtung entspricht und dass 
sie über die für eine volle Anerkennung erforderlichen 
deutschen Sprachkenntnisse auf Niveau B2 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens verfügt.

§ 5
Weitere Fachkräfte

Weitere Fachkräfte sind Pfl egefachfrauen und Pfl ege-
fachmänner, die im Rahmen ihrer Ausbildung einen ge-
sonderten Abschluss in der Gesundheits- und Kinder-
krankenpfl ege erworben haben sowie Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfl egerinnen und Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfl eger. 

§ 6
Ergänzungskräfte

(1) Ergänzungskräfte sind

1.  Kinderpfl egerinnen und Kinderpfl eger, 

2.  Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, 

3.  Heilerziehungshelferinnen und Heilerziehungshelfer, 

4.  Krippenerzieherinnen und Krippenerzieher, 

5.  Hortnerinnen und Hortner oder 

6.  Personen mit einer vergleichbaren Ausbildung.

(2) Ergänzungskräfte sind auch Personen, die nach Qua-
lifi kation und Eignung in der Lage sind, die Fachkräfte 
in der Einrichtung in der pädagogischen Arbeit zu un-
terstützen, wenn sie bereits am 15. März 2008 in einer 
Einrichtung eingesetzt waren.

§ 7
Leitung von Gruppen

(1) Die Leitung von Gruppen können ausschließlich so-
zialpädagogische Fachkräfte nach § 4 übernehmen. Vor-
aussetzung ist, dass diese über Deutschkenntnisse auf 
dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens verfügen.

(2) Sozialpädagogische Fachkräfte nach §  4 Absatz  2 
können Gruppenleitungsaufgaben erst übernehmen, 
wenn sie über eine insgesamt mindestens sechsmonatige 
Praxiserfahrung in einer Kindertageseinrichtung oder 
anderen institutionellen Kindertagesbetreuung für Kin-
der im Alter von null bis zehn Jahren verfügen.

(3) Sozialpädagogische Fachkräfte nach §  4 Absatz  3 
können Gruppenleitungsaufgaben erst übernehmen, 
wenn sie über eine insgesamt mindestens sechsmonatige 
Praxiserfahrung in einer Kindertageseinrichtung oder 
anderen institutionellen Kindertagesbetreuung für Kin-
der im Alter von null bis zehn Jahren verfügen und au-
ßerdem die geforderte 160h-Qualifi zierung gemäß §  3 
Absatz 2 erfolgreich absolviert haben. § 3 Absatz 4 fi ndet 
insoweit keine Anwendung.

§ 8
Leitung von Einrichtungen

(1) Die Übernahme der Leitung von Einrichtungen ist 
sozialpädagogischen Fachkräften vorbehalten, die die 
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Voraussetzung für eine Gruppenleitung erfüllen. Zusätz-
lich ist nach Erfüllung der Voraussetzungen des § 7 eine 
mindestens zweijährige einschlägige pädagogische Be-
rufserfahrung erforderlich, die in der Regel in einer Kin-
dertageseinrichtung oder einem vergleichbaren Arbeits-
feld erworben worden sein soll. Praxiszeiten im Rahmen 
einer etwaigen Berufsanerkennung bleiben bei der Be-
rechnung dieser Frist außer Betracht. 

(2) Die Leitung mehrerer Einrichtungen durch eine sozi-
alpädagogische Fachkraft auch trägerübergreifend in-
nerhalb eines Jugendamtes ist zulässig. Die gemeinsam 
geleiteten Einrichtungen sollen in räumlicher Nähe zu-
einander liegen. Es dürfen höchstens fünf Einrichtungen 
von einer sozialpädagogischen Fachkraft geleitet werden.

§ 8a
Auszubildende, Berufspraktikanten

(1) Die Träger können Berufspraktikantinnen und Be-
rufspraktikanten und Personen, die eine praxisinte-
grierte Ausbildung zur Erzieherin beziehungsweise zum 
Erzieher oder zur Heilerziehungspfl egerin beziehungs-
weise zum Heilerziehungspfl eger oder eine akademische 
Ausbildung absolvieren, die dieser im Hinblick auf die 
Praxiszeiten entspricht, zusätzlich zu den Fachkräften 
und Ergänzungskräften in jeder Einrichtung, gegebenen-
falls gruppenübergreifend, einsetzen.

(2) In den Gruppenformen I und II des Kinderbildungs-
gesetzes können die Träger Berufspraktikantinnen und 
Berufspraktikanten mit einem Drittel ihrer Arbeitszeit 
höchstens bis zur Hälfte der ausgewiesenen Mindestan-
zahl an Fachkraftstunden einsetzen, soweit für diesen 
Fachkraftstundenanteil nicht bereits ein Einsatz von Er-
gänzungskräften gemäß § 6 Absatz 2 erfolgt und soweit 
sie im Rahmen ihrer Ausbildung in der Einrichtung tat-
sächlich präsent sind.

(3) In den Gruppenformen I und II des Kinderbildungs-
gesetzes können die Träger Personen, die eine praxisinte-
grierte Ausbildung zur Erzieherin beziehungsweise zum 
Erzieher oder zur Heilerziehungspfl egerin beziehungs-
weise zum Heilerziehungspfl eger oder eine akademische 
Ausbildung absolvieren, die dieser im Hinblick auf die 
Praxiszeiten entspricht, im zweiten Ausbildungsjahr mit 
einem Drittel ihrer Arbeitszeit und im dritten Ausbil-
dungsjahr mit der Hälfte ihrer Arbeitszeit jeweils höchs-
tens bis zur Hälfte der ausgewiesenen Mindestanzahl an 
Fachkraftstunden einsetzen, soweit für diesen Fachkraft-
stundenanteil nicht bereits ein Einsatz von Ergänzungs-
kräften gemäß §  6 Absatz  2 erfolgt und soweit sie im 
Rahmen ihrer Ausbildung in der Einrichtung tatsächlich 
präsent sind.

(4) In der Gruppenform III des Kinderbildungsgesetzes 
können die Träger Berufspraktikantinnen und Berufs-
praktikanten und Personen, die eine praxisintegrierte 
Ausbildung zur Erzieherin beziehungsweise zum Erzie-
her oder zur Heilerziehungspfl egerin beziehungsweise 
zum Heilerziehungspfl eger oder eine akademische Aus-
bildung absolvieren, die dieser im Hinblick auf die Pra-
xiszeiten entspricht, anstelle der Ergänzungskraft ein-
setzen, soweit sie im Rahmen ihrer Ausbildung in der 
Einrichtung tatsächlich präsent sind.

(5) In der Gruppenform III des Kinderbildungsgesetzes 
können die Träger Personen, die eine praxisintegrierte 
Ausbildung zur Kinderpfl egerin oder zum Kinderpfl eger 
absolvieren, im zweiten Ausbildungsjahr mit einem Drit-
tel ihrer Arbeitszeit jeweils höchstens bis zur Hälfte der 
in § 36 Absatz 4 des Kinderbildungsgesetzes festgelegten 
Mindestanzahl an Ergänzungskraftstunden anstelle der 
Ergänzungskraft einsetzen, soweit sie im Rahmen ihrer 
Ausbildung in der Einrichtung tatsächlich präsent sind.

§ 9
Ausnahmeregelung

(1) In begründeten Fällen können die Landesjugendäm-
ter Ausnahmen für den Einsatz als weitere Fachkraft zu-
lassen, wenn der Träger dies im Einvernehmen mit dem 
örtlichen Jugendamt beantragt. Die Person soll grund-
sätzlich über eine pädagogische Ausbildung verfügen, 
die mindestens dem Niveau 6 des Deutschen Qualifi kati-
onsrahmens (https://www.kmk.org/themen/internationa-
les/eqr-dqr.html) (DQR 6) entspricht. Weitere Vorausset-

zung ist eine 160h-Qualifi zierung gemäß §  3 Absatz  2. 
Personen mit einer Ausnahmezulassung nach §  8 der 
Personalverordnung in der bis einschließlich 5. Dezem-
ber 2024 geltenden Fassung können nach dessen Maß-
gabe weiter bei demselben oder einem anderen Träger 
als weitere Fachkraft eingesetzt werden.

(2) In begründeten Fällen können die Landesjugendäm-
ter Ausnahmen für den Einsatz als Ergänzungskraft zu-
lassen, wenn der Träger dies im Einvernehmen mit dem 
örtlichen Jugendamt beantragt. Die Person soll grund-
sätzlich über eine pädagogische Ausbildung verfügen, 
die mindestens dem Niveau 4 des Deutschen Qualifi kati-
onsrahmen (DQR 4) entspricht. Weitere Voraussetzung ist 
eine 160h-Qualifi zierung gemäß § 3 Absatz 2.

Teil 2
Maßnahmen im Übergang zum Ausgleich 

des Personalmangels

§ 10
Erweiterung des Personaleinsatzes

(1) Mit Blick auf den akuten und anhaltenden Personal-
mangel im Feld der Kindertagesbetreuung können nach 
Maßgabe der §§ 11 bis 14 bis einschließlich 31. Dezember 
2030 weitere Personen als pädagogisches Personal auf 
Fachkraft- beziehungsweise Ergänzungskraftstunden 
wie Personal im Sinne der §§ 5 und 6 eingesetzt werden.

(2) Personen, die am 31. Dezember 2030 bei einem Träger 
angestellt sind und im Rahmen dieses Beschäftigungs-
verhältnisses nach den §§  11, 12 oder 14 in der am 31. 
Dezember 2030 geltenden Fassung eingesetzt wurden, 
können nach dessen Maßgabe weiterhin und dauerhaft 
auf Fach- beziehungsweise Ergänzungskraftstunden an-
gerechnet werden.

§ 11
Erweiterter Personaleinsatz auf Fachkraftstunden

(1) Personen, die innerhalb der Ausbildung zur Erziehe-
rin oder zum Erzieher den fachtheoretischen Prüfungs-
teil der Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, 
aber im Anschluss daran kein Berufspraktikum mit 
fachpraktischer Prüfung abgeleistet haben und somit 
über keine staatliche Anerkennung verfügen, können auf 
Fachkraftstunden eingesetzt werden, wenn die fachtheo-
retische Prüfung bei Beginn des Einsatzes bereits mehr 
als vier Jahre zurückliegt. Voraussetzung ist eine 160h-
Qualifi zierung gemäß § 3 Absatz 2. Die Einsatzmöglich-
keit nach diesem Absatz besteht nicht für Personen, wel-
che das Berufspraktikum mit fachpraktischer Prüfung 
endgültig nicht bestanden haben.

(2) Personen, mit einer abgeschlossenen Ausbildung be-
ziehungsweise einem abgeschlossenen Studium in den 
Fächern

1.  Logopädie, 

2.  Motopädie, 

3.  Physiotherapie, 

4.  Ergotherapie,

5.  Theaterpädagogik,

6.  Kulturpädagogik, 

7.  Musikpädagogik

8.  Religionspädagogik, 

9.  Sportpädagogik, 

10.  Kunstpädagogik, 

11.  Medienpädagogik,

12.  Psychologie oder 

13.  Bildungswissenschaft 

können auf Fachkraftstunden eingesetzt werden. Voraus-
setzung ist eine 160h-Qualifi zierung gemäß § 3 Absatz 2. 

(3) In den Gruppenformen I und II des Kinderbildungs-
gesetzes können die in § 6 genannten Ergänzungskräfte 
sowie Personen mit einer Ausnahmezulassung nach §  9 
Absatz 2 auf Fachkraftstunden eingesetzt werden, sofern 
sie eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in einer 
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Kindertageseinrichtung vorweisen können. Weitere Vor-
aussetzung ist eine 160h-Fortbildung gemäß §  3 Ab-
satz 3.

(4) Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Verordnung bei einem Träger angestellt sind und im 
Rahmen dieses Beschäftigungsverhältnisses nach §  10 
Absatz  2 der Personalverordnung in der bis einschließ-
lich 5. Dezember 2024 geltenden Fassung auf Fachkraft-
stunden eingesetzt wurden, können nach dessen Maß-
gabe weiter bei demselben oder einem anderen Träger 
auf Fachkraftstunden eingesetzt werden.

§ 12
Erweiterter Personaleinsatz auf Ergänzungskraftstunden

(1) Zur Erfüllung des in den Gruppen jeweils geforder-
ten Personaleinsatzes können 

1.  Arbeitserzieherinnen und Arbeitserzieher, 

2.  Familienpfl egerinnen und Familienpfl eger, 

3.  Dorfhelferinnen und Dorfhelfer sowie

4.  Gymnastiklehrerinnen und Gymnastiklehrer 

auf Ergänzungskraftstunden eingesetzt werden. 

(2) Ebenso eingesetzt werden können Kindertagespfl ege-
personen, 

1.  die mindestens drei Jahre als durch einen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen von §  23 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch geförderte Kinderta-
gespfl egeperson tätig waren oder

2.  die über eine QHB-Qualifi kation nach § 21 Absatz 2 
Satz  1 des Kinderbildungsgesetzes verfügen, sofern 
die praxisbegleitende Tätigkeit als Kindertagespfl ege-
person mit Erlaubnis zur Kindertagespfl ege absolviert 
wurde.

§ 13
Einsatz von Auszubildenden, Berufspraktikanten, 
 Studierenden, Personen in Vorbereitung auf eine 
 Externenprüfung und Personen in berufl ichen 

 Anerkennungsverfahren

(1) Personen in praxisintegrierter Ausbildung für die 
Berufe staatlich anerkannte Erzieherin beziehungsweise 
staatlich anerkannter Erzieher und staatlich anerkannte 
Heilerziehungspfl egerin beziehungsweise staatlich aner-
kannter Heilerziehungspfl eger können 

1.  auf Ergänzungskraftstunden,

2.  im zweiten Ausbildungsjahr mit der Hälfte ihrer Prä-
senzzeit in der Einrichtung auf Fachkraftstunden und

3.  im dritten Ausbildungsjahr Jahr mit zwei Dritteln ih-
rer Präsenzzeit in der Einrichtung auf Fachkraftstun-
den

eingesetzt werden.

(2) Personen im Berufspraktikum für die Berufe staat-
lich anerkannte Erzieherin beziehungsweise staatlich 
anerkannter Erzieher und staatlich anerkannte Heiler-
ziehungspfl egerin beziehungsweise staatlich anerkannter 
Heilerziehungspfl eger können auf Ergänzungskraftstun-
den sowie mit der Hälfte ihrer Präsenzzeit in der Ein-
richtung auf Fachkraftstunden eingesetzt werden.

(3) Personen in praxisintegrierter Ausbildung für den 
Beruf staatlich geprüfte Kinderpfl egerin beziehungs-
weise staatlich geprüfter Kinderpfl eger können im zwei-
ten Ausbildungsjahr mit der Hälfte ihrer Präsenzzeit in 
der Einrichtung auf Ergänzungskraftstunden eingesetzt 
werden.

(4) Studierende der in § 4 Absatz 2 genannten Studien-
gänge können

1.  ab 60 Creditpoints und einem Praxisanteil von 200 
Stunden in einer Kindertageseinrichtung auf Ergän-
zungskraftstunden und

2.  ab 90 Creditpoints und einem Praxisanteil von 400 
Stunden in einer Kindertageseinrichtung auf Fach-
kraftstunden

eingesetzt werden. Die Creditpoints nach Satz 1 müssen 
in mindestens drei der folgenden Studieninhalte nachge-

wiesen werden, wobei die Studieninhalte von Nummer 1 
zwingend enthalten sein müssen:

1.  Grundlagenwissen soziale Arbeit/Sozialpädagogik 
und Erziehung/Bildung,

2.  Institutionelle Kenntnisse der Kinder- und Jugend-
hilfe,

3.  Entwicklung, Lebenslagen, Lebenssituationen von 
Kindern,

4.  (Entwicklungs-) Psychologie, Soziologie,

5.  Professionelles Handeln und pädagogische Interak-
tion,

6.  Refl ektion und (Selbst-)Evaluation. 

Ein Einsatz ist jeweils auf maximal zwei Jahre befristet.

(5) Personen, die sich auf eine Externenprüfung für den 
Beruf staatlich anerkannte Erzieherin beziehungsweise 
staatlich anerkannter Erzieher und staatlich anerkannte 
Heilerziehungspfl egerin beziehungsweise staatlich aner-
kannter Heilerziehungspfl eger vorbereiten und die hier-
für Kurse bei einem anerkannten Weiterbildungsträger 
belegen, können auf Ergänzungskraftstunden eingesetzt 
werden, wenn sie gegenüber dem Träger schriftlich ihre 
Absicht zur Ablegung der Externenprüfung versichern. 
Ein Einsatz ist auf maximal zwei Jahre befristet.

(6) Personen mit einem Defi zitbescheid nach §  10 des 
Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetzes NRW aus ei-
nem berufl ichen Anerkennungsverfahren für einen der in 
§ 4 Absatz 1 genannten Berufe, können parallel zu ihrem 
Anpassungslehrgang auf Ergänzungskraftstunden einge-
setzt werden. Ein Einsatz parallel zur Vorbereitung auf 
eine Eignungsprüfung ist entsprechend möglich, wenn 
die Person gegenüber dem Träger schriftlich ihre Absicht 
zur Ablegung der Eignungsprüfung versichert. Ein Ein-
satz ist auf maximal drei Jahre befristet.

(7) Höherwertige Einsatzmöglichkeiten nach anderen 
Vorschriften dieser Verordnung bleiben unberührt.

§ 14
Profi lrelevante Kräfte

(1) In begründeten Fällen können die Landesjugendäm-
ter Ausnahmen für den Einsatz als profi lrelevante Kraft 
auf Ergänzungskraftstunden zulassen, wenn der Träger 
dies im Einvernehmen mit dem örtlichen Jugendamt be-
antragt. Die Person muss über eine Qualifi kation verfü-
gen, die mindestens dem Niveau 4 des Deutschen Qualifi -
kationsrahmen (DQR 4) entspricht.

(2) Für den Einsatz profi lrelevanter Kräfte gilt:

1.  Vorliegen einer 160h-Qualifi zierung gemäß §  3 Ab-
satz  2, wobei hiervon 80 Stunden einschließlich der 
Teile, die die Anforderungen an den Kinderschutz und 
die Gefahrenabwendung berücksichtigen, bereits vor 
Tätigkeitsantritt absolviert worden sein müssen; §  3 
Absatz 4 fi ndet insoweit keine Anwendung,

2.  Nachweis der konzeptionellen Einbindung der Kraft 
in das spezifi sche Profi l der Einrichtung im Rahmen 
des Antrages durch den Träger,

3.  Darstellung und Beschreibung der berufl ichen Quali-
fi kation, der Kompetenz und des Aufgabenzuschnittes 
der profi lrelevanten Kräfte in der pädagogischen 
Konzeption gemäß §  17 des Kinderbildungsgesetzes 
und

4.  Sicherstellung einer pädagogischen Anleitung der 
profi lrelevanten Kräfte durch den Träger zur Gewähr-
leistung einer gelungenen multiprofessionellen Zu-
sammenarbeit.

(3) Profi lrelevante Kräfte dürfen nur zu maximal 20 Pro-
zent der ausgewiesenen Mindestpersonalkraftstunden ei-
ner Einrichtung eingesetzt werden.

§ 15
Akuter Personalnotstand

Soweit dies erforderlich und geeignet ist, um den plan-
mäßigen Betreuungsbetrieb aufrechtzuerhalten, kann 
das Landesjugendamt einem Träger erlauben, für einen 
Zeitraum von bis zu sechs Wochen in allen Gruppenfor-
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men die Mindestbesetzung mit pädagogischem Personal 
durch den verstärkten Einsatz von Ergänzungskräften 
sicherzustellen. Voraussetzung hierfür ist, dass es zu Per-
sonalausfällen kommt, die auch bei einer pfl ichtgemäßen 
Personalplanung, die gemäß §  28 Absatz  1 Satz  5 des 
Kinderbildungsgesetzes gewöhnliche Ausfallzeiten be-
rücksichtigt, nicht absehbar waren und dass der Perso-
nalengpass voraussichtlich nicht länger als sechs Wochen 
andauern wird. Mindestens eine sozialpädagogische 
Fachkraft muss zu jeder Zeit in der Einrichtung anwe-
send sein. In Einrichtungen mit mehr als 60 Kindern pro 
Einrichtung muss mindestens eine weitere Fachkraft 
nach den §§  4, 5 oder 9 Absatz  1 zusätzlich anwesend 
sein. In Gruppen mit Kindern unter drei Jahren oder 
Kindern mit oder mit drohender Behinderung soll eine 
weitere Fachkraft nach den §§ 4, 5 oder 9 Absatz 1 anwe-
send sein. Eine Erlaubnis nach Satz 1 ist vom Träger im 
Einvernehmen mit dem örtlichen Jugendamt beim Lan-
desjugendamt zu beantragen. Eine Erlaubnis nach Satz 1 
kann in der Regel einmal pro Kindergartenjahr und Ein-
richtung erteilt werden.

Teil 3
Schlussvorschriften

§ 16
Überprüfung

Teil 2 wird bis zum 31. Juli 2030 überprüft.

§ 17
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Personalverordnung vom 4. August 2020 (GV. NRW. 
S. 726), die zuletzt durch Verordnung vom 30. Mai 2023 
(GV. NRW. S. 386, ber. S. 1030), geändert worden ist, au-
ßer Kraft.

(2) § 8a tritt am 1. Januar 2031 in Kraft.

(3) Die §§ 13 und 15 treten am 31. Dezember 2030 außer 
Kraft. 

Düsseldorf, den 27. November 2024

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung

Ina  S c h a r r e n b a c h
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26

Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über Zuständigkeiten im Ausländerwesen

Vom 26. November 2024

Auf Grund

–  des §  5 Absatz  2 und 3 Satz  1 des Landesorganisa-
tionsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2020 (GV. NRW. S. 1238) geändert worden ist, und in-
soweit nach Anhörung des fachlich zuständigen Aus-
schusses des Landtags,

–  des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl.  I S.  602), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 234) geändert worden ist,

–  des § 15a Absatz 1 Satz 5 und Absatz 4 Satz 5 und 6, 
des §  23 Absatz  1, des §  24 Absatz  4 Satz  2 und des 
§  71 Absatz  1 Satz  2 des Aufenthaltsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr.  152) geändert 
worden ist, und

–  des § 22 Absatz 2 Satz 1, des § 46 Absatz 5, des § 50 
Absatz 2 und des § 88 Absatz 3 des Asylgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 
(BGBl.  I S. 1798), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geän-
dert worden ist,

verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwe-
sen vom 10. September 2019 (GV. NRW. S. 593), die zu-
letzt durch Verordnung vom 3. März 2021 (GV. NRW. 
S. 289) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 15 
folgende Angabe eingefügt: „§  15a Sonderzuständig-
keit der Zentralen Ausländerbehörde Essen“.

2.  In § 1 Satz 1 wird die Angabe „das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147) 
geändert worden ist“ durch die Angabe „in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt und die Angabe „das zu-
letzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 4. Dezember 
2018 (BGBl. I S. 2250) geändert worden ist“ wird durch 
die Angabe „in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

3.  § 5 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird nach der Angabe „Erstaufnah-
meeinrichtungen“ die Angabe „und von den 
Erstaufnahmeeinrichtungen in die Zentralen 
Unterbringungseinrichtungen“ eingefügt. 

  bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

    „Die Bezirksregierung Arnsberg ist unter Be-
teiligung der obersten Ausländerbehörde lan-
desweit zuständig für die Identifi kation, Aus-
arbeitung und Etablierung einheitlicher Pro-
zesse sowie die Überarbeitung bestehender 
Prozesse innerhalb der Aufnahme und Unter-
bringung im Landessystem.“

  cc)  In dem neuen Satz  4 wird die Angabe „das 
Verfahren der Überprüfung der Unbedenk-
lichkeit des Personals im Sicherheitsdienst der 
Aufnahmeeinrichtungen im Zusammenwirken 
mit den anderen Bezirksregierungen sowie“ 
gestrichen.

 b)  Die Absätze 2 und 3 werden durch folgenden Ab-
satz 2 ersetzt:

   „(2) Die Bezirksregierung Arnsberg entscheidet über 
das Vorliegen einer Wohnverpfl ichtung nach § 47 des 
Asylgesetzes. Sie bestimmt diejenigen Erstaufnah-
meeinrichtungen, in denen die ausländische Person 
nach §  47 des Asylgesetzes zu wohnen verpfl ichtet 

ist. Die Bezirksregierung Arnsberg trifft diese Be-
stimmung auch für Ausländerinnen und Ausländer, 
die von einem Beschluss nach § 24 Absatz 1 des Auf-
enthaltsgesetzes erfasst werden. Für Personen im 
Sinne des § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes trifft 
die Bezirksregierung Arnsberg diese Bestimmung im 
Einvernehmen mit der obersten Ausländerbehörde.“

 c)  Absatz 4 wird Absatz 3.

 d)  Absatz 5 wird Absatz 4 und nach Satz 1 wird fol-
gender Satz eingefügt: „Sie trifft diese Entschei-
dungen im Einvernehmen mit der obersten Aus-
länderbehörde.“

 e)  Die Absätze 6 bis 10 werden die Absätze 5 bis 9. 

4.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 wird nach der Angabe „Asylantrag“ 
die Angabe „gemäß §  14 Absatz  1 oder §  71 Ab-
satz 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 des Asylge-
setzes“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die Landeserstaufnahmeeinrichtung nimmt 
folgende Aufgaben wahr:

  1.  Prüfung der Identität der Asylbegehrenden 
nach § 16 Absatz 1a des Asylgesetzes,

  2.  Verteilung der Asylbegehrenden gemäß §  45 in 
Verbindung mit § 46 Absatz 2 des Asylgesetzes 
auf die Erstaufnahmeeinrichtungen nach §  44 
des Asylgesetzes,

  3.  Registrierung der Asylbegehrenden zur Siche-
rung, Feststellung und Überprüfung der Identi-
tät nach § 16 in Verbindung mit § 63a Absatz 3 
des Asylgesetzes und die Erfassung, Speiche-
rung und Pfl ege der notwendigen personenbezo-
genen Daten in Bundes- und Landesdatenban-
ken; Art und Umfang der darüber hinaus zu er-
fassenden, zu speichernden und zu pfl egenden 
Daten in Landesdatenbanken wird durch Ver-
waltungsvorschrift nach § 20 vorgegeben und

  4.  Verwahrung, Weitergabe und Sicherstellung von 
Unterlagen nach § 21 des Asylgesetzes.

   Darüber hinaus kann die Landeserstaufnahmeein-
richtung die Identität eines anderen Ausländers, 
der in einer Aufnahmeeinrichtung des Landes im 
Sinne von § 44 des Asylgesetzes untergebracht und 
versorgt wird und für den gemäß §  15 Absatz  3 
Satz  1 eine Zentrale Ausländerbehörde zuständig 
ist, durch erforderliche Maßnahmen sichern.“

 c)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 d)  Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 und 4.

5.  § 9 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

  „2. die Erfassung, Speicherung und Pfl ege der not-
wendigen personenbezogenen Daten der Asylbegeh-
renden in Bundes- und Landesdatenbanken; Art und 
Umfang der darüber hinaus zu erfassenden, spei-
chernden und pfl egenden Daten in Landesdatenban-
ken wird durch Verwaltungsvorschrift nach § 20 vor-
gegeben, § 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 gilt entspre-
chend,“

6.  Die §§  14 und 15 werden durch die folgenden §§  14 
bis 15a ersetzt:

  „§ 14

  Örtliche Zuständigkeit der unteren 
 Ausländerbehörden

  (1) Ist der Aufenthalt räumlich beschränkt oder ist 
die ausländische Person dazu verpfl ichtet, den Wohn-
sitz an einem bestimmten Ort zu nehmen, ist die Aus-
länderbehörde des Bezirks zuständig, auf den der 
Aufenthalt beschränkt ist.

  In Fällen der Wohnsitzaufl age ist die Ausländerbe-
hörde des Bezirks zuständig, in dem die ausländische 
Person zu wohnen hat. Örtlich zuständig ist ansonsten 
die Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich die aus-
ländische Person gewöhnlich aufhält oder sich zuletzt 
gewöhnlich aufgehalten hat oder, soweit kein gewöhn-
licher Aufenthalt im Bundesgebiet auf Grund eines 
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Auslandsaufenthalts besteht, sich aufzuhalten beab-
sichtigt.

  (2) Befi ndet sich die ausländische Person aufgrund 
richterlicher Anordnung in Haft, Sicherungsverwah-
rung oder im Maßregelvollzug, bleibt die Ausländer-
behörde zuständig, in deren Bezirk die Person zu 
wohnen verpfl ichtet ist oder, wenn eine Wohnsitzver-
pfl ichtung nicht besteht, sie sich zuvor gewöhnlich 
aufgehalten hat. Besteht keine Wohnsitzverpfl ichtung 
und ist der vorherige gewöhnliche Aufenthalt nicht 
bekannt, ist die Ausländerbehörde zuständig, in deren 
Bezirk sich die Justizvollzugsanstalt oder die entspre-
chende Unterbringungseinrichtung befi ndet; dies gilt 
jedoch nicht für den Fall der Unterbringung in einer 
Einrichtung für Ausreisepfl ichtige. In diesen Fällen ist 
die Ausländerbehörde des Aufgriffsorts zuständig. 
Schließt sich einer Strafhaft unmittelbar eine Ab-
schiebungshaft oder ein Ausreisegewahrsam an, bleibt 
die nach den Sätzen 1 oder 2 begründete Zuständig-
keit bestehen.

  (3) Eine nach Absatz  2 begründete Zuständigkeit 
bleibt erhalten, wenn die ausländische Person in den 
Zuständigkeitsbereich einer anderen Ausländerbe-
hörde verlegt wird.

  (4) Kommt die ausländische Person mit der Ausreise 
ihrer vollziehbaren Ausreisepfl icht nach oder wird der 
Aufenthalt auf Grund der Durchsetzung der Ausreise-
pfl icht beendet, ist die örtlich zuständige Ausländer-
behörde bei Wiedereinreise der ausländischen Person 
nach den gesetzlichen Regelungen neu zu bestimmen.

  (5) Soweit keine Zuständigkeit nach den Absätzen 1 
bis 3 begründet ist, ist jede Ausländerbehörde zur 
Entscheidung über die bei ihr gestellten Anträge zu-
ständig, im Übrigen die Ausländerbehörde, in deren 
Bezirk sich erstmals die Notwendigkeit für eine aus-
länderrechtliche Maßnahme ergibt.

  (6) § 72 Absatz 1 und 3 des Aufenthaltsgesetzes bleibt 
unberührt.

  (7) Für unaufschiebbare Maßnahmen und Entschei-
dungen ist jede Ausländerbehörde zuständig, in deren 
Bezirk sich die Notwendigkeit der Anordnung ergibt.

  (8) Im Zweifelsfall kann die gemeinsame nächsthö-
here Aufsichtsbehörde aus Gründen der Zweckmäßig-
keit eine zuständige Behörde bestimmen.

  § 15
  Zuständigkeit der Zentralen Ausländerbehörden

  (1) Die Zentralen Ausländerbehörden sind im Rah-
men der Rückführung Ausreisepfl ichtiger für folgende 
Aufgaben in ihrem jeweiligen Bezirk zuständig:

 1.  Beschaffung von Heimreisedokumenten für alle 
Ausreisepfl ichtigen in Nordrhein-Westfalen,

 2.  Mitwirkung an nationalen und internationalen 
Projekten auf dem Gebiet des Rückkehrmanage-
ments, insbesondere solchen, die geeignet sind, mit 
Mitteln der Europäischen Union gefördert zu wer-
den,

 3.  Mitwirkung in länderübergreifenden Gremien des 
Rückkehrmanagements, insbesondere in dem Ge-
meinsamen Zentrum des Bundes und der Länder 
für die Unterstützung der Rückkehr (ZUR),

 4.  Aufgaben als Kontakt-, Koordination- und Clea-
ring-Stellen zu inländischen wie ausländischen 
Behörden, Einrichtungen, Auslandsvertretungen, 
Regierungsstellen sowie zu Organisationen und 
Privatpersonen in Angelegenheiten der Rückfüh-
rung,

 5.  Einrichtung von Informationsstellen und Führung 
von Datenbanken, insbesondere zur Steuerung und 
Koordinierung der Rückkehr,

 6.  ausländerrechtliche Betreuung der in den Unter-
bringungseinrichtungen für Ausreisepfl ichtige des 
Landes Nordrhein-Westfalen inhaftierten oder in 
Gewahrsam genommenen Ausreisepfl ichtigen; die 
ausländerrechtlichen Zuständigkeiten bleiben da-
von unberührt und

 7.  Vorbereitung und Durchführung von zwangswei-
sen Rückführungen und Überstellungen in Verfah-
ren nach der Verordnung (EU) Nr.  604/2013 aus 
den Landeseinrichtungen, einschließlich der Bean-
tragung von Haft.

  (2) Die Zentralen Ausländerbehörden unterstützen 
die übrigen Ausländerbehörden, insbesondere

 1.  bei Fällen, in denen sich Ausreisepfl ichtige in 
Strafhaft befi nden oder sich aufgrund richterlicher 
Anordnung in Haft oder sonstiger Unterbringung 
befi nden,

 2.  bei der organisatorischen Durchführung von frei-
willigen Ausreisen und Abschiebungen, bei der Be-
schaffung von Heimreisedokumenten für freiwil-
lige Ausreisen,

 3.  beim Transport und der Transportkoordination für 
alle Fahrten zur Vorbereitung und Durchführung 
von freiwilligen Ausreisen und zwangsweisen 
Rückführungen sowie

 4.  bei Fahrten, die während der Unterbringung in ei-
ner Vollzugseinrichtung nach § 3 anfallen.

  (3) Die Zentralen Ausländerbehörden sind zuständig 
für alle aufenthalts-, asyl- und passrechtlichen Maßnah-
men für ausländische Personen, solange eine Wohnver-
pfl ichtung für eine Aufnahmeeinrichtung besteht oder 
diese in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind. Sie 
können die freiwilligen Ausreisen von ausländischen 
Personen, die sich in Aufnahmeeinrichtungen gemäß § 2 
Absatz 1 aufhalten, unterstützen. Die Zuständigkeit der 
jeweiligen Zentralen Ausländerbehörde besteht auch 
dann fort, wenn die ausländischen Personen sich auf-
grund richterlicher Anordnung in Haft befi nden.

  (4) Die Zentralen Ausländerbehörden sind örtlich für 
den Regierungsbezirk zuständig, in dem sie gelegen 
sind.

  (5) Zur Schwerpunktbildung kann die oberste Aus-
länderbehörde einzelne Zentrale Ausländerbehörden 
landesweit insbesondere für bestimmte Herkunfts-
staaten oder Zielstaaten durch Verwaltungsvorschrif-
ten nach §  20 mit der Aufgabenwahrnehmung nach 
Absatz 1 Nummer 1 bis 5 beauftragen.

  (6) Der Zentralen Ausländerbehörde Bielefeld wird 
die Aufgabe der Zentralen Flugabschiebung (ZFA) 
übertragen. Diese unterstützt das Land und die unte-
ren Ausländerbehörden bei der Rückführung von Aus-
reisepfl ichtigen auf dem Luftweg. Die nähere Ausge-
staltung der Aufgabe erfolgt durch Verwaltungsvor-
schriften nach § 20.

  (7) Der Zentralen Ausländerbehörde Köln wird die Auf-
gabe der Zentralen Transportkoordination für alle Fahr-
ten zur Vorbereitung und zum Vollzug von Rückführun-
gen übertragen. Die nähere Ausgestaltung der Aufgabe 
erfolgt durch Verwaltungsvorschriften nach § 20.

  (8) Die Zentrale Ausländerbehörde Bielefeld ist für die 
Zentrale Rückkehrkoordination (ZRK) zuständig. Mit 
der Zentralen Rückkehrkoordination wird die organi-
satorische und fachliche Unterstützung der Kommu-
nen im Bereich des Rückkehrmanagements verstärkt. 
Die Zentrale Rückkehrkoordination bündelt und koor-
diniert die schon bestehenden Unterstützungsleistun-
gen bei der Rückführung und steht den Kommunen als 
zentraler Ansprechpartner für alle Rückkehrfragen, 
auch für Fragen der freiwilligen Rückkehr, zur Verfü-
gung. Die nähere Ausgestaltung der Aufgabe erfolgt 
durch Verwaltungsvorschriften nach § 20.

  (9) Den Zentralen Ausländerbehörden kann zur Un-
terstützung der Identitätsklärung ausreisepfl ichtiger 
Personen die Aufgabe der Auswertung mobiler Daten-
träger nach §  48 Absatz  3a des Aufenthaltsgesetzes 
übertragen werden. Im Rahmen der Identitätsklärung 
kann auch eine Recherche in OSINT-Quellen (Open 
Source Intelligence), wie beispielsweise sozialen Netz-
werken durchgeführt werden. Die sachliche und örtli-
che Zuständigkeit, insbesondere für die Anordnung 
der Datenträgerauswertung, Sicherstellung und 
Rückgabe des Datenträgers, verbleibt bei der jeweili-
gen Ausländerbehörde. Die Übertragung der Aufgabe 
erfolgt durch Erlass der obersten Ausländerbehörde.
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  § 15a

  Sonderzuständigkeit der Zentralen 
Ausländerbehörde Essen

  (1) Die Zentrale Ausländerbehörde Essen ist zustän-
dig für

 1.  Ausweisungen nach §  53 des Aufenthaltsgesetzes, 
wenn

  a)  ein Ausweisungsinteresse besteht, das nach § 54 
Absatz  1 Nummer  2 oder 3 bis 5 des Aufent-
haltsgesetzes besonders schwer wiegt oder

  b)  ein Ausweisungsinteresse besteht, das nach § 54 
Absatz  2 Nummer  7 des Aufenthaltsgesetzes 
schwer wiegt;

   dies gilt auch dann, wenn über diese Ausweisungs-
interessen hinaus weitere Ausweisungsinteressen 
bestehen,

 2.  Sicherheitsbefragungen und Sicherheitsgespräche 
im Sinne des § 54 Absatz 2 Nummer 7 des Aufent-
haltsgesetzes.

  (2) Ist ein Ausweisungsverfahren nach Absatz 1 Num-
mer  1 anhängig, entscheidet die Zentrale Ausländer-
behörde Essen bis zur Unanfechtbarkeit der Entschei-
dung über die Ausweisung nach Absatz  1 auch über 
die Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltsti-
tels.

  (3) Vorgänge, die Anlass zu der Prüfung einer Auswei-
sungsverfügung nach Absatz  1 Nummer  1 geben, 
übersendet die untere Ausländerbehörde unverzüglich 
der Zentralen Ausländerbehörde Essen.

  (4) Ist die Zentrale Ausländerbehörde Essen nach Ab-
satz 1 Nummer 1 zuständig, ist sie auch zuständig für

 1.  Maßnahmen nach § 11 des Aufenthaltsgesetzes,

 2.  Maßnahmen nach den §§  56 und 56a des Aufent-
haltsgesetzes,

 3.  Maßnahmen nach Kapitel 5 Abschnitt  2 des Auf-
enthaltsgesetzes, ausgenommen die Maßnahmen 
nach § 57 und den §§ 60c bis 61 des Aufenthaltsge-
setzes, und

 4.  die Fahndungsausschreibung nach §  50 Absatz  6 
des Aufenthaltsgesetzes.

  (5) Die Zuständigkeit der Zentralen Ausländerbe-
hörde Essen nach Absatz 4 gilt auch, wenn die auslän-
dische Person nach einer freiwilligen Ausreise, Ab-
schiebung oder Zurückschiebung unerlaubt wieder 
einreist. § 14 Absatz 7 bleibt unberührt.

  (6) Die im Übrigen aufenthaltsrechtlich zuständige 
untere Ausländerbehörde unterstützt die Zentrale 
Ausländerbehörde Essen in diesen Fällen bei der Auf-
gabenwahrnehmung.“

7.  § 21 wird wie folgt geändert:

 1.  Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

 2.  In Absatz 2 wird die Angabe „2024“ durch die An-
gabe „2029“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 26. November 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie,
Gleichstellung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

– GV. NRW. 2024 S. 921

600

Fünfzehnte Verordnung zur Änderung der 
 Finanzamtszuständigkeitsverordnung

Vom 18. November 2024

Auf Grund des § 17 Absatz 1 und 2 Satz 3 und 4 des Fi-
nanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. April 2006 (BGBl.  I S.  846, 1202), das 
zuletzt durch Artikel  64 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2024 (BGBl. 2024 I Nr.  323) geändert worden ist, des 
§ 387 Absatz 2 Satz 1, 2 und 5 der Abgabenordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr.  323) geändert worden ist, und des §  88b Absatz  3 
Satz  2 der Abgabenordnung, in Verbindung mit §  1 der 
Delegationsverordnung FM vom 6. März 2018 (GV. NRW. 
S. 167), verordnet das Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

Die Finanzamtszuständigkeitsverordnung vom 17. Juni 
2013 (GV. NRW. S.  350), die zuletzt durch Verordnung 
vom 10. November 2023 (GV. NRW. S.  1206) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach der Angabe zu § 2a wird folgende Angabe 
eingefügt: 

   „§ 2b Besteuerung der im Land Nordrhein-West-
falen ansässigen Bundesbehörden“.

 b)  Nach der Angabe zu § 19 wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 19a Landesweite Servicehotline“.

 c)  Nach der Angabe zu § 23a wird folgende Angabe 
eingefügt: 

   „§  23b Prüfungszuständigkeit in den Fällen des 
§ 2b“.

 d)  Die Angabe zu Teil 3 wird wie folgt gefasst:

   „Teil 3 
   „Landesamt zur Bekämpfung der Finanz-

kriminalität des Landes Nordrhein-Westfalen 
(LBF NRW)““.

 e)  Die Angabe zu § 24 wird wie folgt gefasst:

   „§  24 Sitz und Zuständigkeitsbereich des LBF 
NRW (Straf- und Bußgeldverfahren, Steuerfahn-
dung)“.

 f)  Die Angabe zu § 25 wird wie folgt gefasst:

   „§ 25 Inkrafttreten“.

 g)  Die Angaben zu den §§ 26 bis 28 werden gestri-
chen.

2.  Nach § 2a wird folgender § 2b eingefügt:

  „§ 2b
  Besteuerung der im Land Nordrhein-Westfalen 

 ansässigen Bundesbehörden

  Für die Umsatzbesteuerung sowie für die Besteue-
rung der ertragsteuerlichen Betriebe gewerblicher 
Art der im Land Nordrhein-Westfalen ansässigen 
Bundesbehörden ist abweichend von § 2 das Finanz-
amt Borken zuständig.“

3.  In §  3 Absatz  2 Satz  3 wird die Angabe „Artikel  4 
des Gesetzes vom 20.12.2022 (BGBl.  I S.  2730)“ 
durch die Angabe „Artikel  3 des Gesetzes vom 23. 
Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)“ ersetzt.

4.  § 7 wird wie folgt gefasst:

  „§ 7
  Kassenaufgaben in Straf- und Bußgeldverfahren

  (1) Für Kassenaufgaben in Straf- und Bußgeldver-
fahren ist abweichend von der Bezirksgliederung des 
§  2 das Finanzamt Düsseldorf-Süd für die Bezirke 
aller Finanzämter des Landes Nordrhein-Westfalen 
zuständig.
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  (2) Abweichend von Absatz  1 vereinnahmt die Ge-
schäftsstelle des Landesamts zur Bekämpfung der 
Finanzkriminalität des Landes Nordrhein-Westfa-
len, im Folgenden LBF NRW, die Geldbeträge nach 
§ 398a der Abgabenordnung.“

5.  § 19a wird wie folgt gefasst:

  „§ 19a
  Landesweite Servicehotline

  Die in § 2 bezeichneten Finanzämter sind jeweils für 
alle Bezirke des Landes Nordrhein-Westfalen für die 
Aufnahme von Anliegen und für die Erteilung von 
Auskünften aus den Bereichen der Veranlagung, der 
Erhebung und der Neuaufnahme innerhalb der lan-
desweiten Servicehotline zuständig.“

6.  Dem § 23a wird folgender Satz angefügt:

  „Davon ausgenommen ist die Prüfung der Groß- und 
Konzernbetriebsprüfung Krefeld, hier liegt die Zu-
ständigkeit für die Prüfung bei der Groß- und Kon-
zernbetriebsprüfung Münster.“

7.  Nach § 23a wird folgender § 23b eingefügt:

  „§ 23b
  Prüfungszuständigkeit in den Fällen des § 2b

  Abweichend von den §§ 21 bis 23 ist für die Anord-
nung und Durchführung der Außenprüfung, ausge-
nommen Lohnsteueraußenprüfung und Umsatzsteu-
ersonderprüfung, in den Fällen des § 2b das Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Krefeld 
zuständig.“

8.  Die Überschrift zu Teil 3 wird wie folgt gefasst:

  „Teil 3
  „Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkrimina-

lität des Landes Nordrhein-Westfalen (LBF NRW)““

9.  § 24 wird wie folgt gefasst:

  „§ 24
  Sitz und Zuständigkeitsbereich des LBF NRW 

(Straf- und Bußgeldverfahren, Steuerfahndung)

  Für Aufgaben in Straf- und Bußgeldverfahren – 
ohne Kassenaufgaben – wegen Steuerstraftaten und 

Steuerordnungswidrigkeiten, wegen Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten, auf die die Bestimmungen 
des Achten Teils der Abgabenordnung entsprechend 
anzuwenden sind, sowie für Aufgaben der Steuer-
fahndung, ist das LBF NRW mit Sitz in Düsseldorf 
für die Bezirke aller Finanzämter des Landes Nord-
rhein-Westfalen zuständig. Die Zuständigkeit des 
LBF NRW umfasst auch Maßnahmen nach §  88b 
Absatz  1 und 2 der Abgabenordnung sowie die 
Funktion als zentrale Ansprechstelle für andere ori-
ginär mit Geldwäsche befassten Behörden.“

10.  Die §§ 25 bis 27 werden aufgehoben.

11.  § 28 wird § 25.

12.  In §  3 Absatz  1 Nummer  1 Buchstabe c, §  4 Num-
mer  1 Buchstabe a, §  6 Nummer  2, §  19 Absatz  1 
Nummer 1 Buchstabe c, § 21 Nummer 1 Buchstabe e 
sowie § 23 Nummer 1 Buchstabe e Doppelbuchstabe 
bb und cc Dreifachbuchstabe bbb wird jeweils die 
Angabe „Moers“ durch die Angabe „Kamp-Lint-
fort“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 11. Januar 2025 in Kraft.

Düsseldorf, den 18. November 2024

Der Minister der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

– GV. NRW. 2024 S. 923
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